
 
 
 
 
 

Ausschreibung 
 

Jugend-Kart-Slalom 
 

des AMC Regen e.V. im ADAC 
 

am 06.06.2010 
 

Lauf zur Niederbayerischen 

 
Kart-Slalom-Meisterschaft 2010 Region 3 und 

der Südbayerischen ADAC Kartslalom Meisterschaft – Region Ost 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.amc-regen.de



 

Kurzausschreibung 
 
Die Veranstaltung wird nach dem Reglement des ADAC Kartslalom  
Cup 2010 und den Ergänzungen des ADAC Südbayern durchgeführt. 
Verbindlich ist die am Veranstaltungsort aushängende Originalaus-
schreibung. 
 
Datum:  06.06.2010 

 
Ort:  Bayerwald Kaserne Regen, (Anfahrt ist ausgepfeilt) 

Bodenmaiser Str. 66, 94209 Regen 

 
1. Teilnahmebedingungen: Nach ADAC Reglement 2010 

 
2. Nennschluss:  K1: 08:45 Uhr Jahrgänge 2002-2001 
 K2: 10:15 Uhr Jahrgänge 2000-1999 
 K3: 12:15 Uhr Jahrgänge 1998-1997 
 K4: 13:30 Uhr Jahrgänge 1996-1995 
 K5: 15:00 Uhr Jahrgänge 1994-1992 

 
3. Nenngeld: 7,- € 
 
4. Wertung: Nach ADAC Reglement (Zeit & Strafsekunden) 
 
5. Preise: 30% der gewerteten Fahrer erhalten Pokale 
 Mannschaft Platz 1 bis 3 

 
6. Siegerehrung: Die Siegerehrung ist Teil der Veranstaltung und 

wird nach Beendigung der jeweiligen Klasse am 
Veranstaltungsort durchgeführt. 

 
7. Veranstaltungsleiter:  Christian Nausch 
 Telefon 09921/7978 
 E-Mail christian@nausch.de 

 
 
8. Schiedsgericht: Thomas Hankofer  AMC Regen 
 Reinhard List  MSC Plattling 
 Armin Steinhofer ASC Tiefenbach 
 
9. Fahrerausrüstung:  Jeder Teilnehmer hat zweckentsprechende 

Kleidung zu tragen. Festes Schuhwerk, 
geschlossene, den ganzen Körper 
bedeckende Kleidung, feste Handschuhe 
(keine freien Finger) und Vollvisierhelme sind 
vorgeschrieben. 
 

10. Teilnahme:  Teilnehmen kann jeder Jugendliche der im 
Besitz eines gültigem ADAC-Jugend-
Ausweises ist, sowie ein ordnungsgemäß 
ausgefülltes Nennformular abgibt. 
 

11. Sonstiges:  „Der Sitz im Kart muss seiner Bestimmung 
gemäß als Sitz und nicht als Stütze oder 
ähnliches verwendet werden. Der 
Schwerpunkt im Kart muss so weit wie möglich 
unten liegen.“  
 

11. Verpflegung:  Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt! 
 

12. Besondere Sicherheitsbestimmungen: 
 

Der AMC Regen ist Gast in der Bayerwald Kaserne. Das Gelände der 
Bayerwald Kaserne ist ein militärischer Sicherheitsbereich auf dem 
folgende Punkte beachtet werden müssen: 
 

- Dem Wach- und Sicherheitspersonal ist Folge zu leisten. 
- Es dürfen nur ausgewiesene Flächen genutzt werden. 
- Gesperrte Bereiche dürfen nicht betreten, bzw. befahren werden. 

 

Bei Verstößen kann der Veranstalter in Verbindung mit dem 
Schiedsgericht über entsprechende Maßnahmen entscheiden. 

 
Der AMC Regen e.V. im ADAC wünscht allen Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern eine gute Anreise und viel Erfolg. 



ADAC Kart Slalom 2010 
 

Nennung 
  

Veranstalter:         AMC Regen ee..VV..  iimm  AADDAACC  
Datum: SSoonnnnttaagg,,  6. Juni 2010  
Ort: 994209 Regen  
Platz:                    Regen,  Bayerwaldkaserne  
 
 

Jahrgänge: 2002/2001 2000/1999 1998/1997 1996/1995 1994/1993/1992 

Startnummer 

Klasse: 1 2 3 4 5 
Buben: O O O O O 
Mädchen: O O O O O 
 
Familienname:  Ortsclub:  
Vorname:  Jugendgr.-ausweis Nr.:  
Straße:  Geburtsdatum:  
PLZ/Wohnort:  Telefon/Fax:  

 
Datum Unterschrift Teilnehmer Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 

Training / 
Lauf 

Posten 1 Posten 2 Posten 3 Posten 4 Posten 5 Straf 
Sekunden 

 
Zeit 

Training        

1. Lauf        

2. Lauf        

      
 

Gesamt: 
 

 

 
 
Bemerkungen: 

Platz: 

 
 

 

Heizöle 
Kraftstoffe 
Schmierstoffe 
 
Passau                                                Vilshofen 
Tel.: 0851   956520                                              Tel.: 08541 - 960520 

 



VERSICHERUNG 

Für alle Turniere besteht eine Veranstalter-Haftpflicht-Versicherung. Die Teilnehmer sind während des 
Turniers Unfall- und Haftpflicht versichert. Die Unfallversicherung gilt auch für den direkten Weg zum 
Turnierplatz und für den Rückweg. Der Einsatz von Heilkosten ist ausgeschlossen. Im übrigen starten die 
Teilnehmer auf eigenes Risiko. Weitere Ansprüche bestehen nicht. 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Verantwortlichkeit und Haftungsverzicht der Teilnehmer 

Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen teil. Sie bzw. bei Minderjährigen 
ebenfalls deren Erziehungsberechtigte tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle 
von ihnen oder dem von ihnen benutzen Fahrzeug verursachten Schäden, soweit nicht der nachfolgende 
Haftungsausschluss vereinbart wird.  

HAFTUNGSVERZICHT 

Fahrer, bei minderjährigen ebenfalls deren Erziehungsberechtigte, erklären mit Abgabe der Nennung den Verzicht auf 
Ansprüche jeglicher Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen 

- die dmsj, den ADAC, die regionalen Untergruppen und die Ortsclubs, deren Präsidenten, Vorstände, 
Geschäftsführer, Generalsekretäre, Mitglieder, hauptamtliche Mitarbeiter und sonstige Organe, 

- den Veranstalter, dessen Beauftragte, die Sportwarte und Helfer, Turnierplatzeigentümer, 
- Behörden, und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen, 
- die Teilnehmer und deren Helfer sowie gegen eigene Helfer 
- die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen 

außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder 
fahrlässigen Pflichtverletzung  auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten 
Personenkreis  beruhen, und außer für sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung  auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises  
beruhen. 

Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung an den Veranstalter allen Beteiligten gegenüber wirksam. Der 
Haftungsausschluss gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche 
aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. 

Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. 

           
Datum Unterschrift des Teilnehmers 

 
Unterschrift des 1. Erziehungsberechtigten 2. Erziehungsberechtigten 

Unterschrift der gesetzlichen Vertreter/Eltern (Mit der Unterschrift nur eines Erziehungsberechtigten versichert 
dieser, dass alleiniges Sorgrecht besteht bzw. der andere Erziehungsberechtigte sein Einverständnis erklärt 
hat).  


